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1. Allgemeines 
Nachstehend sind die Maßnahmen zu den Themen Brandschutz gemäß NfL 2023-1-2792 Abs 3.2 
nicht gewerblicher Verkehr nach § 49 LuftVZO  sowie zur Sicherheit des Sonderlandeplatze 
beschrieben. 
 
Ansprechpartner für die Sicherheit und Brandschutzmaßnahmen ist der, vom Flugplatzeigentümer 
und Betreiber (Herrn Hermann Selbertinger) hierzu bestellte  
 
  Betriebsleiter: 
  Herr Helmut Frank  
  Telefon 0171 440 7342 
  E-Mail : hfr@hfcp.de 
 

2. Umsetzung der NfL 2023-1-2792 
Bei dem Flugplatz EDNV handelt es sich um einen Sonderlandeplatz mit 
nichtgewerblichen Verkehr zu festgelegten Zeiten nach PPR Regeln. 
 
In den Betriebszeiten ohne Betriebsleiter wurden hierfür zwei Feuerlöscher gemäß NfL 
2023-1-2792  Absatz 4.2.1 neben der Tankstelle frei zugänglich angebracht. Die 
Löschmittelbehälter sind verplombt und werden vom beauftragten Betriebsleiter 
regelmäßig kontrolliert, 
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3. Parken und Feuerlöscher Platzierung 
 

 
Diese Karte ist über die Internetseite ednv.de publiziert und frei einsehbar. 
 
 

4. Alarmpläne  
Nachstehender Alarmplan wurde an mehreren Stellen platziert. 
Bild 4 
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Videoüberwachung CCTV 
Der Flugplatz ist mit mehreren Videokameras mit Bewegungs-Sensorik und 
Nachtsichtfunktion ausgerüstet.  
Hier werden im Wesentlichen die  
 
 - Landebahn 06/24  
 - Zufahrt von Ost 
 - Tankstelle 
 
überwacht.  
An der Zufahrt und an der Halle sind entsprechende Hinweisschilder zur Überwachung 
eingerichtet. 
 

 
 
 
 

 


